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'ez» 505-511.E IFG 80-2022 (bitte bei Antwort angeben) 

Berlin, 25. Mai 2022 

‚auf Ihre 0.8. Änfrage auf Informationszugang nach dem Införmätionsfreiheitsgesetz ve 

Bundes (IFG) ergeht folgender 

Bescheid: 

Ihtem Antrag wird teilweise sisftgegeben. 

\ Das Auswärtige Amt gibt Ihnen die gewünschten Unterlagen in teilweise geschwärzter 
Fassung heraus. 

Da Dritte beteiligt sind, darf der Informationszugang an Sie jedoch nach $ 8 Abs. 2 IFG 

erst erfolgen, wenn die Entscheidung den Dritten gegenüber bestandskräftig ist. Die 
sofortige Vollziehung wurde nicht angeordnet. 

Der Dritte En diesen Bescheid, jedoch ohne Anschrift und Anrede, mit eikicher Post. 

Wenn dieser Bescheid der drittbeteiligten Partei gegenüber bestandskräftig ist, werden wir ' 
Ihnen die teilweise geschwärzten Unterlagen unaufgefordert zusenden. 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt
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Begründung: 

- Gem. $ 1 Abs. 1-Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden 
des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Informationen. Sind jedoch die 

 Tatbestandsvoraussetzungen der Ausschlusstatbestände der 883-6 IFG erfüllt, ist der. 

Antrag auf Informationszugang abzulehnen. 

$ 5 Abs. LIFG, Schutz von personenbezogenen Daten Dritter 

Es wurden personenbezöpene Daten insoweit geschwärzt, als diese nicht ohnehin in 

allgemein zugänglichen Quellen recherchiert werden können. Die Einwilligung ı der Dritten. 
zur Herausgabe dieser Daten liegt nicht vor. Auf die Durchführung weiterer aufwändiger . 

Drittbeteiligungsverfahren wurde verzichtet, da Sie sich mit der Schwärzung Sr 

” personenbezogener Daten einverstanden erklärt hatten. u 

Gebühren: 

‚Gemäß Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) ist dieser Informationszugang 
.  gebührenpflichtig. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt mit dem abschließenden Bescheid . 

oder mit gesondertem Bescheid. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

    
Ihre Re£hte (Rechtsbehelfsbelehrung): 

_Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

TA uswärligen Amti in Berlin oder Bein erhoben werden. © = 

 


